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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.12.2018 

Geschäftszahl 

Ro 2018/08/0019 

Rechtssatz 

Auch im öffentlichen Recht ist bei einer Interpretation nach jenen grundlegenden Regeln des 
Rechtsverständnisses vorzugehen, die im ABGB für den Bereich der Privatrechtsordnung normiert sind. § 
6 ABGB verweist zunächst auf die Bedeutung des Wortlautes in seinem Zusammenhang. Dabei ist 
grundsätzlich zu fragen, welche Bedeutung einem Ausdruck nach dem allgemeinen Sprachgebrauch oder 
nach dem Sprachgebrauch des Gesetzgebers zukommt. Dafür müssen die objektiven, jedermann 
zugänglichen Kriterien des Verständnisses statt des subjektiven Verständnishorizonts der einzelnen 
Beteiligten im Vordergrund stehen. Es ist zunächst nach dem Wortsinn zu fragen (VwGH 23.8.2012, 
2010/05/0204, mwN). 
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